
Begründung zur Dritten Änderungsverordnung zur Coronaschutzverordnung 

vom 22. März 2021 

 

Zu § 11  

Um dem nach dem Grundgesetz zu gewährleistenden Gleichheitssatz gerecht zu 

werden, gilt für alle Einzelhandelsbetriebe und Geschäfte mit Ausnahme derjenigen, 

die für die Versorgung der Bevölkerung erforderliche Güter des täglichen Lebens 

anbieten, die Möglichkeit des „click & collect“ sowie die Möglichkeit des Einkaufs 

nach vorheriger Terminvereinbarung, des sogenannten click & meet. Eine 

Privilegierung bestimmter Einzelhandelsgeschäfte (Buchhandlungen sowie die 

Schreibwarenläden und die Gartenmärkte) für eine Öffnung ohne diese 

Beschränkungen ist auch angesichts der gegenwärtig wieder dynamischen 

Entwicklung der Infektionszahlen nicht weiter zu rechtfertigen. 

 

 


